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Einrichtung eines Sportprofils am Windeck-Gymnasium 
 

 
 
I.  Sachverhalt: 

 
Wie bereits im Rahmen der Sportentwicklungsplanung dargestellt, beabsichtigt 

das Windeck-Gymnasium zum Schuljahresbeginn 2018/2019 ein Sportprofil zu 
implementieren. 

 
Wesentliche Voraussetzungen hierfür sind: 

 

- das Unterrichtsfach Sport ist in das pädagogische Gesamtkonzept der 
Schule einzubetten. Neben dem Sportunterricht sind regelmäßig au-

ßerunterrichtliche Schulsportaktivitäten anzubieten (z. B. Schulsportta-
ge, Sport-AGs). 
 

- die Fachschaft Sport muss Ziele und Intentionen des Faches Sport in 
überzeugender Weise mittragen und vertreten. Es muss eine ausrei-

chende Zahl an Sportlehrkräften vorhanden sein, die das vierstündige 
Profilfach und auch das Kernfach Sport unterrichten können. 
 

- im Einzugsgebiet besteht keine Konkurrenzsituation oder räumliche 
Nähe zu Schulen mit Sportprofil. 

 
- der Schulträger ist bereit, die sportsächliche Ausstattung, wie sie für 

den Profilunterricht erforderlich ist, einschließlich der erforderlichen 

Sportstätten zu gewährleisten. 
 

 
Das Windeck-Gymnasium sieht vor, das gewünschte Sportprofil inhaltlich wie 
folgt umzusetzen: 

 
- die Klassen 5 und 6 haben wie bisher vier Stunden Sportunterricht. In 

den Klassenstufen 5 bis 7 gibt es keine Sonderregelungen für am 
Sportprofil interessierte Schüler. 
 

- dementsprechend verbleiben am Sportprofil interessierte Schüler in den 
Klassenstufen 5 bis 7 nach wie vor gemäß ihrem Wohnort in ihren je-

weiligen Klassenverbänden. 
 

- in Klassenstufe 7 bietet das Windeck-Gymnasium zwei Stunden freiwil-

ligen Zusatzunterricht in Form einer „Sport+“-AG für die am Sportprofil 
interessierten Schüler an. 

 



 
- im zweiten Halbjahr Klasse 7 findet ein standardisierter Eignungstest für 

das Sportprofil statt. Der Test kann auch von auswärtigen Schülern ab-

solviert werden. Die Profilklasse setzt sich dann maximal aus den 30 er-
folgreichsten Absolventen zusammen. 

 
- in den Klassenstufen 8 bis 10 wird Sport im Profilfach koedukativ unter-

richtet. 

 
- Schüler des Sportprofils müssen sich in einem Sportverein oder im 

sonstigen Sportbereich (z. B. Mentor in der Schule, Integrationsarbeit) 
mit Stundennachweis engagieren. Ziel ist es, dass die Schüler am Ende 
der Klassenstufe 10 eine Übungsleiterlizenz erwerben. 

 
- nach Beendigung des Sportprofils müssen die Schüler in der Oberstufe 

das Fach Sport nicht zwingend als Kernfach wählen; das Kernfach 
Sport kann selbstverständlich auch von Schülern gewählt werden, die 
nicht das Sportprofil absolviert haben. 

 
- durch das Sportprofil ist die Stundentafel der anderen Fächer nicht be-

troffen. 
 

 

Die Gesamtlehrerkonferenz des Windeck-Gymnasiums hat sich mit großer 
Mehrheit für die Einrichtung eines Sportprofils ausgesprochen. Die Schulkonfe-
renz hat in ihrer Sitzung am 16. Oktober 2017 einstimmig der Einrichtung eines  

Sportprofils zugestimmt. 
 

Der Schulleiter des Windeck-Gymnasiums, Herr Bruno Bangert, seine Stellver-
treterin Andrea Körner und Herr Thomas Senski als Vertreter der Fachschaft 
Sport waren in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses anwesend und 

standen für Fragen zur Verfügung.  
 

Der Kultur- und Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 16. November 2017 
den Tagesordnungspunkt vorberaten. Dem Gemeinderat wird einstimmig emp-
fohlen, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.  

 
Der Schuleiter des Windeck-Gymnasiums, Herr Bruno Bangert, wird mit Vertre-

tern des Kollegiums dem Gemeinderat für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
 
II.  Finanzielle Auswirkungen:  

 

Ergänzung der „sportsächlichen Ausstattung“; rd. 10.000,-- bis 15.000,-- €. 
 
 

 



 
III.  Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt, am Windeck-Gymnasium zum Schuljahresbeginn 
2018/2019 ein Sportprofil einzurichten und die hierfür erforderliche sportsächli-

che Ausstattung bereitzustellen. Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür 
notwendige Antragsstellung beim Regierungspräsidium Karlsruhe vorzuneh-
men.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl 
 

laut Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

Ja Nein Enthalten 
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